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ÖSTERREICHISCHER MOTOR-VETERANEN-VERBAND
NATIONALE FIVA AUTORIT�T

www.oemvv.at

An das
Bundesministerium f�r Land- und Forstwirtschaft Umwelt- und Wasserwirtschaft
Abteilung V/4

Stubenring 1
1012  Wien

Wien, am 27. November 2009

Betrifft: Entwurf Änderung Immissionsschutzgesetz - Luft
GZ. BMLFUW-UW.1.3.3/0086-V/4/2009
Stellungnahme im Begutachtungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der �sterreichische Motor-Veteranen-Verband (�MVV) ist die zentrale Vertretung der 
�sterreichischen Vereine und Clubs, die sich mit der Pflege und Erhaltung historischer Kraftfahrzeuge 
besch�ftigen. Er ist Mitglied im Beirat für das historische Kraftfahrwesen, eingerichtet beim 
Bundesministerium f�r Verkehr, Innovation und Technologie und als solcher in die Begutachtung und 
Beurteilung praktischer und rechtlicher Fragen des historischen Kraftfahrwesens eingeschaltet.

Der �MVV ist weiters Mitglied des Weltverbandes f�r das historische Kraftfahrwesen FIVA 
(www.fiva.org), der sich weltumspannend um die Interessen des historischen Kraftfahrwesens bem�ht 
und in mehr als 60 L�ndern weit �ber eine Million an Mitgliedern unter sich versammelt. Die 
allgemeinen Autofahrerclubs �AMTC und ARB� sind dem �MVV als Mitglieder assoziiert. 

1. Historische Kraftfahrzeuge im gesetzlichen Kontext: 

Historische Kraftfahrzeuge sind im Sinn � 2 (1) Ziff. 43 KFG erhaltungsw�rdige, nicht zum 
st�ndigen Verkehr bestimmte Kraftfahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind.
Gem�� � 24 (4) KFG unterliegen historischen Fahrzeuge einer generellen Fahrteinschränkung 
von 120 Tagen jährlich für Automobile und 60 Tagen jährlich für Motorräder.

Historische Kraftfahrzeuge tragen also schon aufgrund der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen durch die auferlegten Fahrbeschr�nkungen im hohen Ausma� zur Entlastung der 
Umwelt bei.

2. Charakteristik der Nutzung historischer Kraftfahrzeuge: 

Historische Kraftfahrzeuge werden – wie es das KFG auch gesetzlich richtig erkannt hat –
tats�chlich nicht f�r gew�hnliche Transportzwecke, selten, mit geringer Laufleistung, sorgf�ltig 
und schonend ben�tzt. Sie dienen vorwiegend der Freizeitgestaltung, werden haupts�chlich an 
Wochenenden und bei Sch�nwetter und praktisch gar nicht w�hrend der Wintermonate ben�tzt.
Wenn sie ben�tzt werden, ist ihre Fahrleistung in aller Regel wesentlich geringer als die von 
modernen Kraftfahrzeugen und sind die zur�ckgelegten Fahrstrecken wesentlich k�rzer. Eine 
umfangreiche Untersuchung des Weltverbandes FIVA in 11 europ�ischen L�ndern hat ergeben, 
dass die j�hrliche Fahrleistung von historischen Kraftfahrzeugen zum allergr��ten Teil (71 %) 
unter 1.500 Kilometer liegt und kaum jemals 3.000 Kilometer im Jahr �bersteigt. In Verbindung 
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mit der geringen Anzahl von historischen Kraftfahrzeugen – sie betr�gt in �sterreich weniger als 
1 % des Gesamtbestandes an Kraftfahrzeugen – sind daher historische Kraftfahrzeuge f�r eine 
Fahrleistung von etwa 0,07 % der Gesamtfahrleistung des PKW-Verkehrs verantwortlich.

Schon rein quantitativ sind historische Kraftfahrzeuge also gar nicht in der Lage, einen 
nennenswerten Beitrag zur Umweltbelastung zu leisten, wobei zus�tzlich noch dazu kommt, dass 
Fahrten mit historischen Kraftfahrzeugen durchwegs als Ersatzfahrten f�r Fahrten mit „normalen“ 
Fahrzeugen dienen, die ja bei Fahrten mit historischen Fahrzeugen logischerweise zu Hause 
bleiben.

Historische Fahrzeuge spielen keinerlei Rolle bei umweltrelevanten Verkehrssituationen wie
Staus oder allt�glichen Verkehrsspitzen und tragen nicht zu den durch den Massenverkehr 
verursachten Verkehrs- und Umweltproblemen bei. Historische Kraftfahrzeuge werden kaum auf 
Autobahnen oder Hauptverkehrsstra�en, sondern in aller Regel auf „genussreichen“ 
Nebenstra�en und abseits der Hauptverkehrswege bewegt. Sie werden dar�ber hinaus kaum an 
Wochentagen, sondern alle meistens an Wochenenden betrieben.

Wenn Ansammlungen von historischen Fahrzeugen etwa bei Veranstaltungen auftreten, werden 
solche Konzentrationen von den veranstaltenden Vereinen geordnet und in m�glichst schonender 
Weise gehandhabt. Dar�ber hinaus sind Veranstaltungen mit mehr als 50 teilnehmenden 
Fahrzeugen selten und finden Ansammlungen von Fahrzeugen im Rahmen dieser 
Veranstaltungen sozusagen nur im „Stillstandsverkehr“ zur Pr�sentation statt. Vereinfacht gesagt, 
l�sst sich auch f�r diese F�lle sagen, dass jedes Fu�ballmatch eines Dorfclubs allw�chentlich 
mehr an Fahrzeugkonzentrationen verursacht als Veranstaltungen f�r historische Kraftfahrzeuge.

Insgesamt ist die Art des Betriebes historischer Kraftfahrzeuge durch Umweltschonung, 
R�cksicht und Vermeiden von Verkehrskonzentrationen gekennzeichnet und sind aufgrund der 
typischen Betriebsweise historischer Kraftfahrzeuge Umweltsch�den auszuschlie�en.

3. Wirtschaftliche Bedeutung historischer Kraftfahrzeuge:

Eine in 11 europ�ischen L�ndern durchgef�hrten Untersuchung des Oldtimerweltverbandes FIVA 
aus dem Jahr 2005/06 hat ergeben, dass das Hobby mit historischen Kraftfahrzeugen in 
Kerneuropa eine j�hrliche Wertsch�pfung von knapp 16 Mrd. Euro generiert. Diese 
Wertsch�pfung betrifft zu einem wesentlichen Teil das Reparatur- und Restaurierungsgewerbe 
sowie den Fremdenverkehr und kommt somit Klein- und Kleinstbetrieben vorrangig zugute.

Mehr als 50.000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt mit Berufen im Zusammenhang mit 
dem historischen Kraftfahrwesen, sichern nachhaltige Arbeitspl�tze und bewahren Fertigkeiten 
und Handwerksk�nste, die ansonsten verloren gehen w�rden. Das Restaurierungs- und 
Reparaturgewerbe von historischen Kraftfahrzeugen ist krisenresistent und nicht von den 
wechselhaften wirtschaftlichen Einfl�ssen der Industrie abh�ngig. Entsprechend der Studie der 
FIVA planen 43 % der Unternehmen des Oldtimersektors Neuanstellungen von Mitarbeitern, 
22 % bieten Lehrstellen an und 49 % betreiben regelm��ige Mitarbeiterfortbildung.

Das Oldtimerhobby ist in breiten Bev�lkerungsschichten verankert – 29 % der 
Fahrzeugeigent�mer verf�gen �ber ein j�hrliches Haushaltseinkommen von weniger als 30.000 
Euro, knapp die H�lfte der Oldtimerliebhaber ist zwischen 41 und 60 Jahre alt und knapp 80 % 
der Oldtimer repr�sentieren einen Geldwert von weniger als 15.000 Euro.

In �sterreich betr�gt die Wirtschaftsleistung des Oldtimersektors laut Hochrechnung des �MVV 
rund 350 Mio. Euro j�hrlich, wobei in dieser Ziffer die Umwegrentabilit�t aus dem 
Fremdenverkehr durch internationale Veranstaltungen gar nicht ber�cksichtigt ist: so erzeugt 
beispielsweise alleine die „Ennstal-Classic“ eine Umwegrentabilit�t von 10 Mio. Euro in der 
Dachstein-Tauernregion.

4. Ausnahme im Internationalen Vergleich:

Entsprechende Ausnahmebestimmungen von Fahrteinschr�nkungen in Umweltzonen gibt es 
insbesondere in D�nemark und Holland.

Besonders signifikant, weil mit den Verh�ltnissen in �sterreich sehr gut vergleichbar, ist jedoch 
die Regelung in Deutschland, die gem�� Beschluss des Bundesrates vom 21.9.2007 eine 
generelle Ausnahme von der Kennzeichnungspflicht für Oldtimer vorsieht. Oldtimer sind 
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nach dieser Bestimmung solche, die ein H-Kennzeichen oder 07-Kennzeichen nach der 
deutschen Fahrzeugzulassungsverordnung f�hren oder im Fall ausl�ndischer Fahrzeuge solche, 
die gleichwertige Anforderungen erf�llen wie deutsche Oldtimer (Verordnung der 
Bundesregierung vom 14.11.2007).

Schon aus Gr�nden der Nachbarschaft gibt es insbesondere bei Veranstaltungen einen regen 
Austausch mit deutschen Oldtimerliebhabern, die einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor f�r den 
�sterreichischen Fremdenverkehr darstellen. Eine analoge Regelung wie in Deutschland ist 
daher schon aus diesem Grund f�r �sterreich dringend erforderlich.

5. Rechtliche Konsequenz zus�tzlicher Fahrteinschr�nkungen:

Entsprechend geltenden EU-Richtlinien und �sterreichischem Recht d�rfen Einschr�nkungen, die 
eine bestimmte Gruppe treffen, nicht unverh�ltnism��ig und nachteilig gegen�ber anderen 
Gruppen sein und m�ssen eine sachliche Rechtfertigung haben.

Bezogen auf die im Entwurf vorgesehenen �nderungen des IG-L, insbesondere im Bezug auf die 
vorgesehenen �nderungen im � 14, besteht die dringende Gefahr, dass dieses Gebot der 
Gleichbehandlung und Vermeidung unangebrachter Benachteiligungen im Bezug auf historische 
Kraftfahrzeuge nicht eingehalten w�rde:

Die Neufassung von � 14 (1) Ziff. 2 sieht als zeitliche und r�umliche Beschr�nkungen ….. 
dauernde oder vor�bergehende ….  Verbote f�r bestimmte Kraftfahrzeugklassen sowie 
Kraftfahrzeuge mit bestimmten Abgasklassen vor.
In � 14 (2) ist festgehalten, dass solche Beschr�nkungen nicht auf bestimmte Fahrzeuggruppen 
anzuwenden sind, wobei sich unter diesen Gruppen nicht historische Kraftfahrzeuge befinden.

Die Nichtber�cksichtigung der den historischen Kraftfahrzeugen gem�� KFG (siehe vor) 
auferlegten Fahrteinschr�nkungen von 120 Tagen bzw. 60 Tagen bei der Zuerkennung von 
Ausnahmenbestimmungen von den Verboten gem�� � 14 (1) Ziff. 2 stellt eine 
unverh�ltnism��ige Mehrbelastung historischer Kraftfahrzeuge dar, ist unangemessen und 
geeignet, den Grundsatz der Gleichbehandlung zu verletzen. Sie ist �berdies sachlich nicht 
gerechtfertigt, weil die Umweltrelevanz historischer Fahrzeuge aufgrund der Charakteristik ihrer 
Ben�tzung und ihrer geringen Zahl quantitativ und qualitativ zu vernachl�ssigen ist.

Auch Anlage 9: „Ausnahmen von Ma�nahmen f�r den Verkehr zu � 14 Abs. 1 Ziff. 1-7“ des 
vorliegenden Entwurfes nimmt auf die Besonderheiten und die rechtliche Situation der 
historischen Kraftfahrzeuge keine R�cksicht:
Historische Kraftfahrzeuge sind per definitionem nicht geeignet, die darin enthaltenen Euro-
Klassen aufgrund ihres Baualters zu erf�llen. Sie sind schlie�lich Bestandteile des kulturellen 
technischen Erbes und als solche naturgem�� nicht auf dem technischen Standard, der von 
modernen Fahrzeugen erwartet werden kann. Diese Qualit�t der Kulturgeschichte macht sie f�r 
sich selbst wertvoll und l�sst eine Einordnung in Euro-Klassen bzw. die einseitige „Bestrafung“ 
durch die Nichterf�llbarkeit von Euro-Klassen als gesetzeswidrig erscheinen.

Die Legaldefinition historischer Fahrzeuge in � 2 (1) Ziff. 43 KfG: ……. erhaltungsw�rdige 
Kraftfahrzeuge …….. zeigt schon, dass eine Sonderbehandlung historischer Kraftfahrzeuge 
gerechtfertigt ist. Erhaltensw�rdigkeit hei�t, dass der naturgem�� der Vergangenheit 
angeh�rende technische Standard historischer Kraftfahrzeuge erhalten bleiben soll und diese 
Erhaltung im �ffentlichen Interesse gelegen ist. Sie bedeutet weiters, dass solche Fahrzeuge 
in den Genuss bestimmter Ausnahmen im Bezug auf ihre technische Spezifikationen 
entsprechend ihrem Baujahr kommen k�nnen und m�ssen und dass ihr Betrieb vom 
Gesetzgeber nicht nur toleriert, sondern auch gef�rdert wird – wie erw�hnt unter den im KFG 
auferlegten Fahrteinschr�nkungen von 120 bzw. 60 Tagen.

Der Betrieb von historischen Fahrzeugen ist aber nur m�glich, wenn sie regelm��ig bewegt 
werden. Dauernder Stillstand w�rde zur Zerst�rung ihrer Mechanik und zum Verlust ihrer 
Betriebsf�higkeit und damit zum Verlust ihrer Erhaltungsw�rdigkeit und ihrer Rolle als lebendiger 
Bestandteil technischer Kulturgeschichte f�hren. Solche Effekte herbeizuf�hren kann nicht im 
Sinn der Umweltgesetzgebung liegen, zumal – wie im vorigen ausgef�hrt – als erwiesen 
angesehen werden kann, dass historische Fahrzeuge keinen messbaren Anteil an der 
Umweltbelastung durch den Kraftwagenverkehr haben.
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6. Vorgeschlagene Änderungen: 

Der �sterreichische Motor-Veteranen-Verband (�MVV) und die ihm angeschlossenen Clubs 
schlagen daher vor:

 § 14 (2) Ziff. 6 neu: Ausnahme von � 14 (1) Ziff. 2: Historische Kraftfahrzeuge im Sinn 
§ 2 (1) Ziff. 43 KFG 1967

 § 14 a (5) neu: An historischen Kraftfahrzeugen ist eine von au�en erkennbare 
Kennzeichnung anzubringen, aus der seine Einstufung als historisches Kraftfahrzeug 
erkennbar ist. Hinsichtlich Anbringung und Gestaltung ist Abs. 1 bzw. Abs. 4 sinngem�� 
anzuwenden.
Vorgeschlagen wird eine kleine Klebevignette in Form eines „H“ mit eingestanztem 
Kennzeichen. Ausl�ndische Kraftfahrzeuge sind den inl�ndischen historischen 
Kraftfahrzeugen gleichgestellt, wenn sie durch geeignete Dokumente den Nachweis 
erbringen, dass sie hinsichtlich ihres Baualters den �sterreichischen Bestimmungen f�r 
historische Kraftfahrzeuge entsprechen.
Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass die Ausnahmen ausschlie�lich Fahrzeugen 
vorbehalten bleiben sollen, deren Eigenschaft als historische Kraftfahrzeuge im 
Genehmigungsbescheid bzw. Zulassungsschein gem�� KFG eingetragen ist.

Nicht davon erfasst sollen inl�ndische Fahrzeuge sein, die zwar das Baualter von mehr als 
30 Jahren aufweisen, aber – etwa weil sie die Zustands- oder Originalit�tsbedingungen des 
KFG nicht erf�llen – nur als „normale“ Kraftfahrzeuge zugelassen sind. Damit wird der 
aktuellen EU Rechtssprechung Rechnung getragen, wonach die Zulassung von importierten 
Fahrzeugen dann nicht verweigert werden kann, wenn gleiche Fahrzeuge bereits in 
�sterreich zugelassen sind, die nicht die heutigen Abgaskriterien erf�llen.

Die Kennzeichnung von historischen Kraftfahrzeugen durch eine Vignette stellt somit eine 
Art „G�tesiegel“ dar, das Kundtun soll, dass dieses Fahrzeug den strengen qualitativen 
Kriterien des KFG entspricht. Die �berpr�fung der Fahrtenbuchpflicht f�r die 
Fahrteinschr�nkungen wird durch die Vignette nat�rlich ebenfalls wesentlich erleichtert.

Wir bitten im Interesse des �sterreichischen historischen Kraftfahrwesens und der Erhaltung 
historischen technischen Kulturgutes sowie im Interesse der �sterreichischen 
Fremdenverkehrswirtschaft und des Gewerbes um Ber�cksichtigung unserer Vorschl�ge.

Mit freundlichen Gr��en

�sterreichischer Motor-Veteranen-Verband

Ing. Karl Eder Ing. Johannes Rath Dr. Winfried Kallinger
Generalsekret�r Pr�sident Vizepr�sident

Ansprechkontakt bei Rückfragen:
Ing. Karl Eder: info@oemvv.at
Dr. Winfried Kallinger: w.kallinger@aon.at

�sterreichischer Motor-Veteranen-Verband (�MVV), ZVR 684278878
c/o  Karl Eder
2486 Pottendorf, Marktplatz 10
Tel. + Fax 02623/72161, Tel. 0676/3372161, e-Mail: info@oemvv.at


